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§ 11

Archivkuratorinnen und Archivkuratoren

 

(1) Zur Unterstützung der Tätigkeit des Oö. Landesarchivs oder der Kommunalarchive kann die Landesregierung auf

Vorschlag des Oö. Landesarchivs ehrenamtliche Archivkuratorinnen und Archivkuratoren bestellen.

 

(2) Archivkuratorinnen und Archivkuratoren haben das Oö. Landesarchiv bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zum

Schutz archivwürdiger Quellen für die Orts- und Landesgeschichte zu unterstützen. Sie können auch Privatpersonen

durch Information und Beratung bei der Sicherung und Nutzbarmachung erhaltenswerter Unterlagen unterstützen.

Die Direktorin oder der Direktor des Oö. Landesarchivs kann für die Tätigkeit der Archivkuratorinnen und

Archivkuratoren nähere Richtlinien festlegen.

 

(3) Die Archivkuratorinnen und Archivkuratoren sind verpflichtet,

1. über die ihnen bei Wahrnehmung ihrer Aufgaben bekannt gewordenen Angelegenheiten gegenüber Dritten

Verschwiegenheit zu bewahren,

2. diese Kenntnisse nicht unbefugt zu verwerten,

3. Unterlagen und sonstige Gegenstände, in deren Besitz sie durch ihre Tätigkeit gelangt sind, dem Oö. Landesarchiv

oder dem zuständigen Kommunalarchiv zu übergeben,

4. ihre Tätigkeit nach den Richtlinien gemäß Abs. 2 letzter Satz auszuüben.

Die Verp ichtungen nach Z. 1 bis 3 bestehen auch nach Beendigung des Ehrenamtes fort. Zur Übergabe nach Z. 3

sind auch die Hinterbliebenen und die Erben verpflichtet.

 

(4) Im Falle der Verletzung von P ichten gemäß Abs. 3 kann die Bestellung einer Archivkuratorin oder eines

Archivkurators auf Vorschlag der Direktorin oder des Direktors des Oö. Landesarchivs widerrufen werden.

In Kraft seit 01.07.2003 bis 31.12.9999
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